
Regelung bei Absenzen für Q11, K12, K13 (Schuljahr 09/10)

Bei Erkrankungen:
 Der A-Schein dient nur zur Krankmeldung, der E-Schein zur Entschuldigung bei den Ober-

stufenkoordinatoren.
 Am ersten Tag einer Erkrankung hat bis spätestens 9 Uhr eine Krankmeldung unter Angabe 

der voraussichtlichen Dauer der Abwesenheit zu erfolgen, entweder telefonisch oder durch 
A-Schein im Sekretariat oder bei den Oberstufenkoordinatoren. Die Erkrankung kann auch 
durch Mitschüler bis spätestens 9 Uhr den Oberstufenkoordinatoren gemeldet werden.

 Bei telefonischer Krankheitsanzeige ist im Falle längerer Abwesenheit am 3. Tag eine schriftli-
che Krankheitsanzeige (= A-Schein) bei den Oberstufenkoordinatoren nachzureichen.

 Bei Erkrankungen während der Unterrichtszeit lassen Sie sich vor dem Verlassen des Schul-
geländes eine Beurlaubung (B-Schein) bei den Oberstufenkoordinatoren oder, wenn diese 
nicht erreichbar sind, im Sekretariat ausstellen. Wenn Sie in Zwischenstunden zu Hause er-
kranken, ist zunächst ein telefonischer Anruf erforderlich. Die schriftliche Entschuldigung er-
folgt dann mit dem E-Schein.

Beurlaubungen vom Unterricht in vorhersehbaren Fällen:
 Solche Beurlaubungen können nur nach einem schriftlichen Antrag ausgestellt werden. Die-

ser muss bis spätestens am Tag vorher in der 1. Pause bei den Oberstufenkoordinatoren abge-
geben werden. Selbstformulierte Anträge sind im DIN A4-Format zu schreiben. Ausreichend 
sind auch Vorladungen, Einladungen, etc. von der zu besuchenden Stelle.

 Eine Unterrichtsbeurlaubung zählt nicht als eine Entschuldigung für die Abwesenheit bei ei-
nem angekündigten Leistungsnachweis. Setzen Sie sich vor dem jeweiligen Termin mit dem 
Kursleiter in Verbindung, um zu erfahren, ob die Entschuldigung anerkannt werden kann! 
Führerscheinprüfungen, verschiebbare Arzttermine, etc. sind keine ausreichenden Entschuldi-
gungsgründe bei angekündigten Leistungsnachweisen.

 Beurlaubungen vom Sportunterricht erfordern jeweils die vorherige Rücksprache mit der 
Sportlehrkraft.

Vorlage von Entschuldigungen:
Bei krankheitsbedingten Absenzen ist der E-Schein am Tag des Wiedererscheinens bis spätes-
tens in der 1. Pause in den Briefkasten neben dem Zimmer der Oberstufenkoordinatoren (141a) 
einzuwerfen. Von der Schule ausgestellte Beurlaubungen (B-Scheine) sind dem betreffenden 
Kursleiter spätestens in der dem Versäumnis unmittelbar folgenden Unterrichtsstunde vorzu-
legen. Lassen Sie diese B-Scheine vom Kursleiter abzeichnen, und werfen Sie sie danach unver-
züglich in den Briefkasten bei Zimmer 141a!

Versäumnis von angekündigten Leistungsnachweisen:
Es wird darauf hingewiesen, dass für versäumte Schulaufgaben 0 Punkte gegeben werden, wenn 
keine anerkennbaren Entschuldigungsgründe vorliegen. Das gilt auch für Referate. Als aner-
kennbarer Grund gilt vor allem Krankheit, die stets durch ärztliche Bestätigung nachgewiesen 
werden muss. Die Bestätigung muss spätestens am dritten Schultag nach dem Schulaufgaben-
termin bei den Oberstufenkoordinatoren vorliegen oder per Post abgeschickt sein.

Nachmittagsschulaufgaben:
Wenn Schulaufgaben in der 7., 8. oder 9. Stunde beginnen und ein Schüler ab der 2. Pause durch-
gehend Unterricht hat, kann er vom Unterricht in der Unterrichtsstunde vor der Schulaufgabe
fernbleiben. Vorherige Rücksprache mit dem Kursleiter ist erforderlich.
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